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1 Anlass und Zielsetzung 

Das Munitionsdepot Kriegsfeld im Donnersbergkreis soll reaktiviert werden. Nach aktuellem 

Planungsstand sollen ca. 55,80 ha Wald dauerhaft sowie 16,17 ha temporär gerodet werden. 

Es ist die Aktivierung von  Bunkern vorgesehen. 13 Bestandsgebäude sollen zurück gebaut 

und zwei Regenrückhaltebecken ertüchtigt werden. Um die Auswirkungen auf den Artenschutz 

zu bewerten, sind faunistische und vegetationskundliche Untersuchungen insbesondere zu den 

nach § 7 Abs. 2 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten erforderlich. Für das Gebiet 

liegen bereits Ergebnisse einer systematischen Kartierung aus dem Jahr 2020 vor (LAUB / WÖG 

2020), die bestätigt und aktualisiert werden sollten. 

Basierend auf den Ergebnissen sollen die mit der geplanten Umsetzung der Reaktivierung 

bereits erkennbaren Beeinträchtigungen ermittelt und Empfehlungen für die anschließenden 

Planungsverfahren gegeben werden, um das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 

BNatSchG zu vermeiden. 

 

2 Untersuchungsgebiet 

Als Untersuchungsgebiet wurden für die verifizierenden Kartierungen im Jahr 2025 die 

Baufelder und Baustelleneinrichtungsflächen gemäß dem städtebaulichen Standortkonzept 

ausgewählt (vgl. Scopingpapier, LAUB 2024). Des Weiteren dienten die Erfassungsergebnisse 

aus der Kartierung im Jahr 2020 als Anhaltspunkt bei der Festlegung der Untersuchungsflächen. 

Das Untersuchungsgebiet wurde in zwei Untersuchungsflächen Nord und Süd aufgeteilt 

(Karte 1). 

Das Untersuchungsgebiet (UG)liegt innerhalb des Naturschutzgebietes „Wasenbacher Höhe“ 

im FFH-Gebiet „Donnersberg“ und im nördlichen Teil des Vogelschutzgebietes „Wälder westlich 

Kirchheimbolanden“. Naturräumlich gehört die Fläche zum „Saar-Nahe-Berg- und Hügelland“. 

Es befindet sich südlich von Kriegsfeld zwischen den Ortschaften Oberwiesen und Gerbach und 

hat eine Größe von rund 120 ha. Westlich des UGs verläuft die L404. Nördlich verläuft die L399. 

Das Gebiet besteht zu weiten Teilen aus Wäldern verschiedener Sukzessionsstufen, es handelt 

sich um ein ehemaliges Munitionsdepot. Im Süden befinden sich ehemalige Gebäude der 

Bundeswehr entlang einer asphaltierten Straße. Im Norden befinden sich Bunkeranlagen, wo 

Bereiche zwischen den Bunkern mit Gehölzen, Sträuchern und Heckenstrukturen bewachsen 

sind. Teilweise gibt es frei gehaltene Wiesen und offene Flächen mit vereinzelten Hochsitzen.  
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Die Turteltaube gilt in Rheinland-Pfalz und Deutschland als stark gefährdet. Der Pirol und der 

Waldlaubsänger sind in Rheinland-Pfalz als gefährdet eingestuft. Der Pirol steht in Deutschland 

auf der Vorwarnliste. Der Waldlaubsänger ist in Deutschland aktuell ungefährdet. Der Star ist in 

Rheinland-Pfalz auf der Vorwarnliste geführt, in Deutschland gilt die Art als gefährdet. Die 

Waldschnepfe steht in Rheinland-Pfalz und Deutschland auf der Vorwarnliste. Der Kleinspecht 

ist in Rheinland-Pfalz ungefährdet. In Deutschland ist die Art als gefährdet eingestuft. Der 

Grauschnäpper ist in Rheinland-Pfalz ungefährdet. In Deutschland ist die Art auf der 

Vorwarnliste geführt. Alle anderen Arten gelten in Rheinland-Pfalz und Deutschland aktuell als 

ungefährdet. 

Die Arten Grünspecht, Mäusebussard, Mittelspecht, Schwarzspecht, Sperber, Turteltaube und 

Waldkauz sind nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Der Mittelspecht und der 

Schwarzspecht sind darüber hinaus im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. 

 

Gefährdete oder streng geschützte Arten im Wirkbereich des Vorhabens 

Grauschnäpper 

Vom Grauschnäpper wurden insgesamt fünf potenzielle Reviere festgestellt. Ein Revier befindet 

sich im südlichen Teil, vier im Waldstück im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes. 

Grünspecht 

Vom Grünspecht wurden insgesamt zwei potenzielle und zwei sichere Reviere festgestellt. Drei 

Reviere befanden sich im Norden des Untersuchungsgebietes und eins im südlichen Teil der 

Untersuchungsfläche. Die Bereiche sind von Waldstrukturen geprägt. 

Kleinspecht 

Vom Kleinspecht wurde ein Revier im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes in der Nähe 

des westlich gelegenen Regenrückhaltebeckens festgestellt. 

Mittelspecht 

Vom Mittelspecht wurden insgesamt 13 Reviere festgestellt. Davon waren fünf potenzielle und 

acht sichere Reviere. Zwölf Reviere befanden sich im nördlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes in den vorhandenen Waldbereichen, die durch Eichen geprägt sind. Ein 

weiteres Revier befand sich im südlichen Teil der Untersuchungsfläche. 

Pirol 

Vom Pirol wurden insgesamt vier sichere Reviere festgestellt. Das Vorkommen der Art ist auf 

den nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes beschränkt. Die Waldbereiche und die 

Sukzessionsflächen zwischen den Bunkerreihen stellen ein geeignetes Habitat für die Art dar. 
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Schwarzspecht 

Vom Schwarzspecht wurde ein Revier im nördlichen Teil der Untersuchungsfläche festgestellt.  

Sperber 

Vom Sperber wurde insgesamt ein Revier im südlichen Teil der Untersuchungsfläche nahe der 

Bunkerreihe 8 im Südosten festgestellt. 

Star 

Vom Star wurden insgesamt fünf potenzielle und zwei sichere Reviere festgestellt. Die Reviere 

liegen im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes am westlichen Regenrückhaltebecken. 

Turteltaube 

Von der Turteltaube wurden insgesamt drei potenzielle und zwei sichere Reviere festgestellt. 

Vier Reviere befinden sich im nördlichen Teil der Untersuchungsfläche. Ein Revier befand sich 

in der Nähe des westlich gelegenen Regenrückhaltebeckens, drei weitere lagen zwischen den 

Bunkerreihen auf den vorhandenen Sukzessionsflächen. 

Waldkauz 

Vom Waldkauz wurden insgesamt vier Reviere festgestellt. Die Reviere liegen verteilt über die 

gesamte Untersuchungsfläche in den vorhandenen Waldstrukturen. 

Waldlaubsänger 

Vom Waldlaubsänger wurden insgesamt zwölf Reviere festgestellt. Sechs Reviere befanden 

sich im Norden und sechs im Süden des Untersuchungsgebietes. Die Art kommt an den 

Waldstrukturen flächendeckend vor. 

Waldschnepfe 

Von der Waldschnepfe wurden insgesamt zwei Reviere festgestellt. Ein Revier befand sich im 

nördlichen Teil der Untersuchungsfläche am südlichen Rand der Bunkerreihen. Ein weiteres 

Revier lag im Süden im Waldbereich nördlich der vorhandenen Gebäude. 

 

Weitere Nachweise 2020 

Bei den Untersuchungen der Brutvögel im Jahr 2020 wurden insgesamt 68 Vogelarten 

nachgewiesen. Die Arten die 2025 nicht nachgewiesen wurden, werden hier nochmal 

aufgeführt. Für genauere Angaben siehe LAUB / WÖG 2020. 

 

Tabelle 15: Weitere nachgewiesene Vogelarten 2020 im Gebiet (nach LAUB / WÖG 2020). 
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Liste Deutschlands und/oder Rheinland-Pfalz auf der Vorwarnliste geführt oder als gefährdet 

oder stärker bedroht eingestuft. 

Der Wiesenpieper gilt in Rheinland-Pfalz als vom Aussterben bedroht. In Deutschland ist er als 

stark gefährdet eingestuft. Der Baumpieper und das Rebhuhn gelten in Rheinland-Pfalz als stark 

gefährdet. Der Baumpieper steht in Deutschland auf der Vorwarnliste. Das Rebhuhn gilt in 

Deutschland als stark gefährdet. Die Feldlerche gilt in Rheinland-Pfalz und deutschlandweit als 

gefährdet. Der Bluthänfling, der Gartenrotschwanz, die Klappergrasmücke, der Kuckuck und 

der Neuntöter stehen in Rheinland-Pfalz auf der Vorwarnliste. Der Bluthänfling, der Kuckuck 

und der Trauerschnäpper gelten in Deutschland als gefährdet. Der Gartenrotschwanz, die 

Klappergrasmücke und der Neuntöter sind in Deutschland aktuell ungefährdet. Alle anderen 

Arten sind in Rheinland-Pfalz und Deutschland aktuell ungefährdet. Die Waldohreule und der 

Habicht sind nach BNatSchG streng geschützt. Von den 2020 festgestellten Brutvögeln ist 

davon auszugehen, dass Waldohreule und Habicht aufgrund ihrer Habitatansprüche im 

Untersuchungsgebiet 2025 vorkommen könnten. Die Nachweise der anderen Arten stammen 

von Bereichen, die 2025 nicht untersucht worden sind, da sie sich außerhalb der Wirkreichweite 

des Eingriffs befinden. Es handelt sich überwiegend um Arten der offenen Feldflur und 

Ackerflächen. Da die Arten 2025 nicht nachgewiesen worden sind, wird davon ausgegangen, 

dass diese nicht mehr im Untersuchungsgebiet vorkommen (siehe auch Anlage 1 

Relevanzprüfung). 

Die Arten, die potenziell im Gebiet vorkommen können, werden in der speziellen 

Artenschutzprüfung weiter betrachtet. Alle anderen Arten können nach dem aktuellen 

Kenntnisstand und aufgrund ihrer Habitatansprüche ausgeschlossen werden.  

Das gesamte Untersuchungsgebiet erlangt aufgrund der nachgewiesenen Avifauna eine 

regionale Bedeutung für die Avifauna. Vor allem auf Grund des Vorkommens von Pirol, 

Turteltaube und Waldschnepfe wird der Lebensraumkomplex um die Bunkerreihen im Norden 

als regional bedeutsam eingestuft. Die Laubwaldbereiche mit altem Baumbestand erlangen als 

Bruthabitat für Klein-, Mittel-, Schwarzspecht und Star sowie der insgesamt sehr artenreich 

ausgeprägten Avizönose eine regionale Bedeutung. Aufgrund der insgesamt sehr artenreich 

ausgeprägten Avizönose werden die übrigen Nadelmischwaldkomplexe teilweise als regional 

bedeutsam eingestuft. 
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4.3 Wildkatze 

Die Wildkatze wurde flächendeckend im UG festgestellt (Karte 4). Es gelangen zwölf 

Fotonachweise an den Fotofallen Nr. 5, 6, 8 und 9 über den Zeitraum vom 19.03.2025 bis 

20.06.2025. Während der Amphibienkartierung am 24.03.2025 wurde ein weiteres Individuum 

der Wildkatze im südlichen Teil der Untersuchungsfläche gesichtet. 

Die meisten Nachweise gelangen an Fotofalle 8 mit sechs Aufnahmen und Fotofalle 5 mit drei 

Aufnahmen. An den anderen beiden Fotofallen gelangen nur vereinzelte Nachweise. Die 

meisten Nachweise erfolgten im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Nur ein einzelner 

Nachweis erfolgte im südlichen Teil der Fläche. 

Das in unterschiedlicher Dichte mit Laub- und Nadelbäumen bestandene Gebiet bietet der 

Wildkatze eine Vielzahl an geeigneten Versteckmöglichkeiten, wie hohle Baumstämme und 

andere Totholzstrukturen. Da über den gesamten Untersuchungszeitraum immer wieder Tiere 

in die Fotofallen liefen, ist davon auszugehen, dass das Waldgebiet der Liegenschaft nicht nur 

von einzelnen Tieren durchstreift, sondern auch dauerhaft besiedelt wird.  

Gründe für den Einzelnachweis im südlichen Teil der Untersuchungsfläche könnte eine zu hohe 

Wildschweindichte in diesem Jahr sein. Während der Begehungen der anderen Artgruppen 

wurden vermehrt Wildschweinrotten gesichtet. 

Die Wildkatze wurde bereits 2020 flächendeckend im UG festgestellt. Mittels der 

Lockstockmethode konnten insgesamt 19 Haarproben gesammelt werden. Bei 15 Haarproben 

war der mitochondriale Haplotyp auswertbar, in allen Fällen handelte es sich um 

wildkatzentypische Haplotypen. Bei elf der 15 Proben waren die Ergebnisse der 

Mikrosatellitenanalyse auswertbar, diese konnten anhand der Genotypen acht 

unterschiedlichen Individuen, fünf Katzen und drei Kudern, zugeordnet werden. Dabei waren 

zwei Individuen (Individuum Berta und Hilda, beide weiblich) durch mehr als eine Probe 

vertreten. Alle acht Tiere ließen sich anhand ihrer Mikrosatelliten-Genotypen eindeutig als 

Wildkatzen einordnen, es waren keine Anzeichen von Hauskatzen-Einkreuzungen erkennbar. 

 Das in unterschiedlicher Dichte mit Laub- und Nadelbäumen bestandene Gebiet bietet der 

Wildkatze eine Vielzahl an geeigneten Versteckmöglichkeiten, wie hohle Baumstämme und 

andere Totholzstrukturen. Die hohe Anzahl an nachgewiesenen Individuen, die Tatsache, dass 

zwei weibliche Individuen mehrmals nachgewiesen wurden und über den gesamtem 

Untersuchungszeitraum immer wieder Tiere in die Fotofallen liefen, zeigt, dass das Waldgebiet 

der Liegenschaft nicht nur von einzelnen Tieren durchstreift, sondern auch dauerhaft besiedelt 

wird. Katze Hilda bildet im nördlichen Bereich des UG ein Revier aus, Katze Berta im 
südlichen Bereich des Teilgebietes Nord. 
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großer Wahrscheinlichkeit regelmäßiger Tiere der Art im Gebiet gesichtet worden. Der 

Magerrasen-Perlmutterfalter ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf den beiden Flächen, an 

denen er nachgewiesen wurde auch bodenständig. Er ist keine hochmobile Art und findet nur 

an wenigen Stellen des Untersuchungsgebietes geeignete Habitate. Auf Fläche Nr. 6 wurde er 

darüber hinaus bei der Paarung gesichtet. Der Mehrbrütige Würfel-Dickkopffalter ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf Fläche Nr. 4 bodenständig. Er wurde an zwei aufeinanderfolgenden 

Terminen an derselben Stelle gesichtet. Dass nur ein Individuum vorhanden war ist für diese 

„low-density“-Art keine Besonderheit. Die Fläche ist für die Art als Eiablageplatz sehr gut 

geeignet. Des Weiteren sind hier geeignete Raupenfraßpflanzen (Fingerkraut-Arten, Potentilla 

spec.) vorhanden. 

Ähnlich der Heuschreckenfauna wurden auch bei den Tagfalten auf den Flächen 1 und 4 die 

höchsten Artenzahlen ermittelt. Auf diese Flächen sowie auch die Probestellen 6 und 8 

konzentrieren sich auch die Vorkommen der gefährdeten Tagfalterarten. Daher wird die 

Probestelle 4 aufgrund der gut ausgeprägten Tagfalterzönose mit dem Vorkommen einer 

landeweit vom Aussterben bedrohten Tagfalterart als landesweit bedeutsam eingestuft. Die 

Probestellen 6 und 8 erlangen aufgrund der artenreich ausgeprägten Zönose sowie des 

Vorkommens einer landesweit stark gefährdeten Art eine regionale, die übrigen Flächen eine 

mittlere Bedeutung. 
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(Vogelschutz-Richtlinie). Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle 

wildlebenden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „besonders geschützten 

Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb BNatSchG). Darüber hinaus werden einige dieser Arten zugleich 

als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG). Hierbei handelt es 

sich um alle Vogelarten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-

Artenschutzverordnung) oder Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung aufgeführt 

sind. Einige der streng geschützten Vogelarten werden auch in Anhang I der Vogelschutz-

Richtlinie geführt. Dies bedeutet, dass für die Arten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich 

ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem 

Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 

Als Population definiert § 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG „eine biologisch oder geographisch 

abgegrenzte Zahl von Individuen“. Nach GELLERMANN (2003) bilden die in einem durch die 

Lebensraumansprüche einer Art bestimmten Bereich vorkommenden Bestände einer Art, 

unabhängig vom Bestehen einer Fortpflanzungsgemeinschaft, eine lokale Population.  

 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 

3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 

18 Absatz 2 Satz 1 die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 

bis 5. 

 

„Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
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Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen kann durch „Vermeidungsmaßnahmen“ 

ausgeschlossen werden. Eine typische Vermeidungsmaßnahme stellt die Berücksichtigung der 

Lebenszyklen der einzelnen Arten und die Durchführung von Rodungsmaßnahmen außerhalb 

der Brutzeit der Vogelarten dar14. 

Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden 

(artbezogene Kompensationsmaßnahmen, „CEF-Maßnahmen“). Ihr Ziel soll es sein, die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erhalten und so den günstigen 

Erhaltungszustand der betroffenen Art zu wahren. 

Der Schutz der Fortpflanzungsstätten (Nist- und Brutstätten) sowie der Ruhestätten (Wohn- und 

Zufluchtsstätten) – im Folgenden unter dem Begriff "Lebensstätten zusammengefasst – ist in Art. 

12 Abs. 1 lit. d FFH-RL und Art. 5 lit. b VS-RL geregelt.  

 

Nach BNatSchG § 45 (7) können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den Verboten 

des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen: 

 zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei oder wasserwirtschaftlicher oder 
sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden,  

 zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  
 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  
 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

 Aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art. 

  
 

 
14 Allerdings muss auch diese Vermeidungsmaßnahme im Einzelfall geprüft werden. Laut einem Urteil des 9. Senats vom 21.06.2006 – BverG 9 

A 28.05 erfüllt die Beseitigung eines Brutreviers mit regelmäßig genutzten Brutplätzen durch eine vollständige Baufeldbefreiung den 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG alte Fassung. 
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Ausnahmevoraussetzungen sind: 

 keine zumutbare Alternative;  
 keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der betroffenen 

Art;  
 bei Anhang IV-Arten Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes der Population 

einer betroffenen Art 
 

5.2 Methodische Vorgehensweise 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung enthält drei Stufen: 

Stufe 1 Ermittlung der relevanten Arten im Wirkungsbereich des Vorhabens 

Stufe 2 Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigung der betroffenen europarechtlich 
geschützten Arten durch den Plan oder das Projekt (Artenschutzprüfung) 

 Ermittlung der ökologischen Funktionen von betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten. 

 Ermittlung und Konzeption von Schutz-, Vermeidungs- und vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF), um den Eintritt von Verbotstatbeständen ganz 
oder teilweise zu vermeiden.  

Stufe 3 Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG, falls eine Freistellung von den 
Verboten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG für das Vorhaben nicht in Betracht 
kommt. Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme nicht vor, so ist zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung nach § 67 Abs. 
2 BNatSchG vorliegen. 

  

Als Ergebnis einer artenschutzrechtlichen Prüfung ist das Vorhaben in folgenden Fällen 
durchführbar: 

1 Es entstehen keinerlei Konflikte mit artenschutzrechtlich relevanten Arten. 
2 Die entstehenden Konflikte können mit Hilfe geeigneter Maßnahmen, die ggf. 

bereits vorgezogen umgesetzt werden müssen, vermieden oder so vermindert 
werden, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht mehr zutreffen.  

3 Die entstehenden Konflikte können nicht vollständig vermieden werden, es 
verbleiben Beeinträchtigungen, das Vorhaben erfüllt aber die Voraussetzungen 
der artenschutzrechtlichen Ausnahmeregelungen im Sinne des §45 Abs. 7 in 
Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie unter Beachtung der Artikel 16 
Abs. 3 FFH-Richtlinie und Artikel 9 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie. 

 

Führt die Prüfung zu einem anderen Ergebnis als 1-3, ist das Vorhaben aus 
artenschutzrechtlicher Sicht unzulässig. 
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Um den tatsächlichen Bestand zu ermitteln, fanden 2025 insgesamt 60 Geländebegehungen zur 

Erfassung der Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, der Haselmaus und der Wildkatze 

statt. 

Ein Vorkommen der Geburtshelferkröte, der Gelbbauchunke, des Kammmolchs, der Kreuzkröte, 

des Grauen Langohrs, der Großen Hufeisennase, der Nordfledermaus, des Quendel-

Ameisenbläulings, des Feldhamsters, der Bachmuschel, der Mauereidechse, der Schlingnatter, 

der Westlichen Smaragdeidechse und der Würfelnatter kann aufgrund fehlender geeigneter 

Habitate bzw. fehlender Nachweise ausgeschlossen werden.  

Mit in die Prüfung aufgenommen wurden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

Vogelarten, von denen bisher kein Nachweis vorlag, die aber im Gebiet im Rahmen der 

Kartierungen nachgewiesen wurden. 

Der Hirschkäfer ist im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt und wird im LBP und als FFH-Art in 

der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung behandelt und dementsprechend hier nicht weiter 

betrachtet. 

Es verbleiben somit 54 Vogelarten, 16 Fledermausarten, die Zauneidechse, die Haselmaus und 

die Wildkatze, die in der speziellen Artenschutzprüfung behandelt werden. 

Die Vogelarten werden wie folgt zusammengefasst: 

Streng geschützte Brutvögel der Gebüsche und Wälder (S_Wald) 

Habicht, Sperber, Turteltaube, Waldohreule 

Streng geschützte höhlenbrütender Brutvögel (S_Höhle) 

Grünspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, Waldkauz 

Gefährdete Brutvögel der Gebüsche und Wälder (G_Wald) 

Pirol, Waldlaubsänger 

Gefährdete höhlenbrütende Brutvögel (G_Höhle) 

Grauschnäpper, Kleinspecht, Star 

Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Wälder (V_Wald) 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Eichelhäher, Erlenzeisig, Fichtenkreuzschnabel, Fitis, 

Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gimpel, Goldammer, Grünfink, Heckenbraunelle, 

Kernbeißer, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Rabenkrähe, Ringeltaube, 

Rotkehlchen, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Waldbaumläufer, 

Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp 
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empfindlicher Arten erhöhen und zur Aufgabe von Quartieren führen (vgl. RASSMUS et al. 2003). 

Optische Störungen während des Baustellenbetriebs gehen von Maschinen und Menschen aus. 

Die optischen Störungen führen ebenfalls zu Stress- oder Fluchtreaktionen und zur Aufgabe von 

Quartieren. Während der Bauphase können Erschütterungen z. B. durch Einsatz von schweren 

Geräten oder Rammarbeiten entstehen. Durch unerwartete Erschütterungen werden bei den 

Tierarten Stress- bzw. Fluchtreaktionen ausgelöst und eventuell Quartiere aufgegeben. Die 

Stresstoleranz bzw. Fluchtreaktion unterscheidet sich zwischen einzelnen Tierarten und hängt 

auch vom Fitnesszustand des einzelnen Tieres sowie der Raumnutzung ab. Ein brütendes 

Vogelweibchen weist eine höhere Störungsempfindlichkeit auf als ein nahrungssuchender 

Greifvogel.  

Während der Umbauphase müssen Flächen beansprucht werden, die bisher als Lebensraum für 

Tierarten fungieren. Daher wird als Wirkreichweite ein Radius von 50 m um den Eingriffsbereich 

betrachtet. Innerhalb dieser Wirkreichweite wurden folgende Brutvogelarten festgestellt, bei 

denen Störung oder Individuentod nicht ausgeschlossen werden kann. 

Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Erlenzeisig, 

Fichtenkreuzschnabel, Fitis, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gimpel, Goldammer, 

Grauschnäpper, Grünfink, Grünspecht, Habicht, Haubenmeise, Heckenbraunelle, Hohltaube, 

Kernbeißer, Kleiber, Kleinspecht, Kohlmeise, Misteldrossel, Mittelspecht, Mönchsgrasmücke, 

Nachtigall, Pirol, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwarzspecht, Singdrossel, 

Sommergoldhähnchen, Sperber, Star, Stieglitz, Sumpfmeise, Tannenmeise, Turteltaube, 

Waldbaumläufer, Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldohreule, Waldschnepfe, 

Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp. 

Bei Brutvogelarten, die ihr Revierzentrum außerhalb der Wirkreichweite haben, ist davon 

auszugehen, dass keine Beeinträchtigungen stattfinden. Die Tiere sind mobil und in der Lage 

während der Bauarbeiten in ungestörte Bereiche auszuweichen. Die übrigen Arten wurden nur 

überfliegend registriert. Hier sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Durch den Fachgutachter für die Schallimmissionen (PIES 2025) wurde zusätzlich der für die 

Fauna kritische Lärmpegel von 58 dB(A) zur Konfliktabschätzung ermittelt. 

Die Berechnung zeigt, dass der Lärmpegel während der Abbruchsphase nahezu im gesamten 

Gelände des Munitionsdepots bei über 58 dB(A) liegen wird. Dies führt zu vorübergehenden 

Störungen der Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit Buntspecht, Hohltaube, Mittelspecht, Pirol, 

Schwarzspecht, Turteltaube, Waldkauz und Waldohreule (GARNIEL & MIERWALD 2010). 

Auch während der weiteren Bauphase ist mit Lärm deutlich über 58 dB(A) in weiten Bereichen 

der Baustelle zu rechnen. Betroffen sind folgende Arten: 













































































L.A.U.B.-KL – Proj.-Nr. 01/20: Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld saP  
Offen – Amts-/Dienstgeheimnis 

 

 
 - 108 - 

Die Wildkatze weist in Rheinland-Pfalz einen unzureichenden Erhaltungszustand auf. Die 

Vorkommen der Wildkatze im südlichen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland 

bilden mit den Vorkommen in Belgien, Luxemburg und Frankreich den kopfstärksten 

zusammenhängenden Bestand in Mitteleuropa, der als einziger deutscher die Anforderungen 

einer „Minimalen Überlebensfähigen Population“ (MVP Minimal Viable Population) von 

mindestens 500 Tieren erfüllt und der auch die geringste genetische Beeinflussung durch 

Einkreuzung von Hauskatzen haben dürfte. Nach Schätzungen beträgt die Populationsgröße der 

Wildkatze in Rheinland-Pfalz 1.102–2.929 Tiere. Es werden vier Vorkommensgebiete 

unterschieden: Eifel (415-1.104 Wildkatzen), Hunsrück (402-1.057 Tiere), Lahn/Taunus (60 bis 

167 Tiere) und Pfälzerwald (224-602 Tiere) (Knapp 2009).  

Die großen Populationen der Eifel, des Hunsrücks, des Lahn/Taunus-Gebietes und des Pfälzer 

Waldes werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Allerdings fungiert das Gebiet als 

Verbindungskorridor zwischen Hunsrück und Pfälzer Wald. 

Es existieren jedoch weitere Verbindungsachsen zwischen Pfälzer Wald und Hunsrück 

(Otterberg-Wolfstein-Truppenübungsplatz Baumholder sowie Stumpfwald-Donnersberg, siehe 

Knapp et al. 2000), die nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. 

Somit ist davon auszugehen, dass die Gewährung einer Ausnahme zu keiner Verschlechterung 

des jetzigen unzureichenden Erhaltungszustandes der Populationen der Wildkatze im Naturraum 

und somit auch in Rheinland-Pfalz führt. Weiterhin dienen die geplanten Waldumbaumaßnahmen 

als FCS-Maßnahmen. 
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6 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Die artenschutzfachlichen Verbote sind darauf ausgerichtet, dass die ermittelten 

Beeinträchtigungen der geschützten Arten und ihrer Habitate unterbleiben. Die strikt zu 

beachtenden Vorgaben sind unmittelbar auf die Vermeidung der Beeinträchtigungen 

ausgerichtet. Es ist nicht von Bedeutung, ob vorhabensbedingte Einwirkungen von vornherein als 

unerheblich bzw. nicht relevant einzustufen sind oder zwar für sich betrachtet erheblich bzw. 

relevant sind, trotzdem aber keine (erhebliche) Beeinträchtigungen erwarten lassen, weil sie z.B. 

durch Schutzmaßnahmen ausreichend weit reduziert werden können. Im Rahmen von Planungs- 

und Genehmigungsverfahren ist daher vorrangig zu prüfen, ob etwaige Beeinträchtigungen 

vermieden werden können (TRAUTNER et al. 2006).  

Durch die Reaktivierung des Bundeswehrgeländes kommt es zu folgenden Konflikten: 

 Baubedingte akustische und optische Störungen, Erschütterungen durch Baufahrzeuge, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung und Verletzung von Individuen 

von Vögeln, Tötung und Verletzung von Individuen der Wechselkröte, Zerstörung von 

Nestern und Eiern von Brutvogelarten der Gebüsche und Wälder und der 

höhlenbrütenden Vogelarten.  

 Die Zerstörung und Rodung von Hecken-, Gebüschstrukturen und Habitatbäumen führt 

zum Verlust von Habitaten für die Vogelarten der Gebüsche und Wälder, der 

höhlenbrütenden Vogelarten sowie der Waldschnepfe, dem Hirschkäfer, der Haselmaus, 

der Wildkatze und der Zauneidechse. Zumindest Quartiere und Tagesquartiere der 

Bechsteinfledermaus, des Braunen Langohrs, der Fransenfledermaus, der Großen 

Bartfledermaus, des Großen Mausohrs, der kleinen Bartfledermaus, der 

Mückenfledermaus, der Teichfledermaus, der Wasserfledermaus, der 

Breitflügelfledermaus, des Kleinen Abendseglers, des Großen Abendseglers, der 

Rauhautfledermaus, der Zweifarbfledermaus und der Zwergfledermaus sind in einzelnen 

Habitatbäumen auch nicht auszuschließen. 

 Der Ausbau der Zuwegung und der Bau der Gebäude führt zu Flächenversiegelung und 

zum Lebensraumverlust für die Haselmaus und die Wechselkröte. Da die Wechselkröte 

mobil ist und in den Baustellenbereich einwandern könnten, ist auch bei dieser Art eine 

Betroffenheit nicht auszuschließen. 

 Die Reaktivierung der Bunkeranlagen führt zu einem Verlust der Tagesquartiere für die 

Fledermausarten und Winterquartieren des Braunen Langohrs und der Kleinen 

Bartfledermaus. 
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 Anlagenbedingte optische Störungen von Vogelarten der Wälder und Gebüsche der 

höhlenbrütenden Vogelarten durch Gebäude. Durch die Erneuerung des Zauns entsteht 

eine Barrierewirkung für die Wildkatze.  

 Betriebsbedingte optische und akustische Störungen, Tötung und Verletzung durch 

Fahrzeuge von Amphibien und der Wildkatze, Veränderung von Jagdhabitaten für die 

waldbewohnenden Fledermausarten. 

 

Um ein Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG zu vermeiden, sind folgende 

Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich: 

 

V1a Regelung der Bauzeiten, Beginn von störungsintensiven Bauarbeiten vor Beginn oder 

nach Ende der Brutzeit, also bis Ende Februar oder ab Anfang Oktober. Die zeitliche 

Beschränkung der Baufeldfreimachung erfasst auch das Abschieben von Oberboden. Zu 

berücksichtigen sind weiterhin ggf. Überwinterungszeiten von Fledermäusen, Amphibien 

und Reptilien. 

V1b Rodung vorhandener Gehölzbestände nur außerhalb der Brutzeit der Vogelarten während 

der gesetzlichen Rodungszeit, also bis Ende Februar oder ab Anfang Oktober. 

V1c Regelung der Bauzeiten der Bunkersanierung, Durchführung der Arbeiten außerhalb der 

Überwinterungszeit von Fledermäusen, also im Zeitraum Mai bis September. 

V2 Schutz des angrenzenden Lebensraums: Um Störungen der Arten im angrenzenden 

Umfeld zu vermeiden, sind die Baumaßnahmen auf den Projektbereich zu beschränken. 

Die angrenzenden Baumbestände sind zu erhalten. 

V3 Während der Baumaßnahme Verwendung von LED-Lampen mit einer Lichttemperatur 

von maximal 3.000 K, der Lichtkegel darf nur zum Boden gerichtet sein und nicht in den 

Himmel strahlen. Effizienter Einsatz von Beleuchtung. 

V4 Verwendung nicht spiegelnder und nicht großflächig transparenter Baumaterialien. 

Große Glasflächen, z.B. die über mehr als ein Geschoss gehen, und Über-Eck-

Verglasungen sind auszuschließen. Nachfolgend werden beispielhaft mögliche 

Maßnahmen genannt: Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich 

bestimmte gegen Vogelschlag gesicherte Gläser zu verwenden. Hierzu zählen u.a. Gläser 

mit einem möglichst geringen Außenreflexionsgrad (max. 15%, je nach Scheibengröße 

können ergänzende Maßnahmen erforderlich sein), Glasbausteine, transluzente, 

mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, 
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Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen, wie z. B. 

Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnen-schutz). Abstände, 

Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind nach dem jeweiligen Stand der Technik 

auszuführen. 

V5 Umweltbaubegleitung: Regelmäßige Kontrolle der Baustelle auf ein Vorkommen 

planungsrelevanter Tiere. Ggf. Ausweisung von Tabuzonen, die nicht befahren werden 

dürfen. 

  Kontrolle der Baustelle auf Individuen der Wechselkröte 

Kontrolle der Baustelle auf Individuen der Zauneidechse 

Kontrolle von zu fällenden Bäumen auf Fledermausquartiere 

Kontrolle auf Freinester der Haselmaus in Hecken- und Gehölzbeständen 

Kontrolle der Bunker vor den Sanierungsarbeiten (Braunes Langohr, Kleine 

Bartfledermaus, Waldkauz) 

Festlegung von Reptilienschutzzäunen und Amphibienschutzzäunen in der Örtlichkeit 

V6 Aufstellen eines Reptilienzauns in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung, um den 

Baustellenbereich in den Zauneidechsenlebensräumen zur Aktivitätszeit der 

Zauneidechse (1.3. bis 30.10.), um das Einwandern der Tiere zu verhindern. 

V7 Abfangen und Umsiedlung der Zauneidechse in ein ausgewiesenes Ersatzhabitat. 

V8 Aufstellen eines Amphibienzauns nach Absprache mit der Umweltbaubegleitung (V5) um 

den Baustellenbereich zur Aktivitätszeit der Wechselkröte (15.3. bis 01.07.), um das 

Einwandern der Tiere zu verhindern. 

V9 Einrichtung von Querungshilfen  für die Wildkatze und sonstige Säugetiere 

V10 Regelung und Reduzierung der Beleuchtung 

 Keine nächtliche Beleuchtung  oder LED-

Technik  
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V11 Regelung Lärm (Reduzierung in den Abend- und Nachtstunden) 

Kein nächtlicher Fahrbetrieb innerhalb der Liegenschaft (sicherheitsrelevante Tätigkeiten 

in Notfällen ausgenommen) 

V12 Regelung der Geschwindigkeit (zur Lärmreduzierung) 

 Tempolimit auf der Liegenschaft von 20 km/h 

 Um Lärmemissionen und Tötungen der Wildkatze zu verhindern, gilt ein 

Geschwindigkeitslimit von 20 km/h auf der gesamten Liegenschaft. 

V13 Erhalt aller Habitatbäume mit nachgewiesenen Fledermausquartieren im Gebiet  

V14 Kontrolle von Habitätbäumen mit großvolumigen Höhlungen im September/ Oktober vor 

der Fällung, Verschluss bei Nichtbesatz 

Vorgezogene CEF-Maßnahmen: 

A1 Ausweisung von 14 Habitatbaumgruppen18 (CEF-Maßnahme) 

A3a  Montage von acht Vogelnistkästen (sechs Nischenbrüterkästen und zwei Starenkästen) 

(CEF-Maßnahme) 

A3b  Montage von 90 Vogelnistkästen (86 Universalhöhlen, 4 Hohltaubenkästen) (CEF-

Maßnahme) 

A3c  Montage von 78 Fledermausrundhöhlen (CEF-Maßnahme) 

A4  Anlage eines Ausweichhabitats für die Zauneidechse 

Durch den Verlust von Lebensraum für insgesamt 40 Tiere mit einer Fläche pro Tier von 

150 m² ergibt sich eine Ausgleichsflächengröße von 6.000 m² ≙ 0,6 ha, Anlage von 10 

Zauneidechsenrefugien (Totholzhaufen mit vorgelagerter Sandlinse) auf der 

Ausgleichsfläche, (CEF-Maßnahme) 

A6  Montage von 38 Ersatznistkästen für die Haselmaus (CEF-Maßnahme) 

A7  Anlage von vier Geheckplätzen (CEF-Maßnahme) 

In störungsarmen Waldflächen im Norden der Liegenschaft (vgl. LBP, Maßnahme K4) sind 
vier Geheckplätze für die Wildkatze anzulegen. Dies erfolgt durch die Errichtung von 
großvolumigen Holz- und/oder Wurzelhaufen, die mit Reisig abgedeckt werden, mit einer 
Grundfläche von ca. 3 x 3 m und einer Höhe von ca. 2 m. Die exakten Standorte werden 
von der Umweltbaubegleitung in Zusammenarbeit mit dem Bundesforst ausgewählt. Die 
Geheckplätze sollen mit der Ausweisung von Habitatbaumgruppen (vgl. A1) kombiniert 
werden.  

 
 
18 In Anlehnung an Biotopbaumgruppen gemäß BAT-Konzept von Landesforsten RLP 



L.A.U.B.-KL – Proj.-Nr. 01/20: Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld saP  
Offen – Amts-/Dienstgeheimnis 

 

 
 - 128 - 

 

A8  Dauerhafte Sicherung aller bekannten Fledermausquartierbäume im Umkreis von 5 km 

(F1-F45), keine forstliche Entnahme, sondern Belassen als liegendes Totholz vor Ort, falls 

im Einzelfall das Belassen als stehendes Totholz der Verkehrssicherung aufgrund der 

militärischen Nutzung widerspricht, evtl. jeweils Ausweisung von Totholzinseln (CEF-

Maßnahme), Anmerkung: unter Berücksichtigung der Verkehrssicherung. 

 

A9  Bunkeroptimierung für Fledermäuse (CEF-Maßnahme) 

Um den Verlust von Bunkern als Winterquartier für das Braune Langohr und die Kleine 

Bartfledermaus auszugleichen, müssen insgesamt vier Bunker optimiert werden, um als 

Winterquartier weiterhin bestehen zu können. Diese sollen aus der Nutzung 

rausgenommen werden und wie folgt angepasst werden: 

- Verbesserung der klimatischen Eigenschaften des Quartierraumes 

- Vorhandene Störungen durch Zugang von störenden Menschen und Fressfeinden 

verhindern 

- keine Beleuchtung in der Umgebung der Bunkerstandorte 

- Anbringen von zusätzlichen Hangplätzen 

A10 Montage von 4 Überwinterungskästen für Fledermäuse an Laubbäumen (CEF-

Maßnahme) 

A11 Montage von 72 Spaltenquartieren an Bunkern oder Laubbäumen für Fledermäuse (CEF-

Maßnahme) 

Populationsstützende FCS-Maßnahmen: 

A2b  Schaffung und Erhalt von Habitatstrukturen im Wald für zwei Brutreviere der 

Waldschnepfe, rund 10 ha (FCS-Maßnahme) 

 entspricht Maßnahme K4 im LBP (anteilig von 45,44 ha 

A2c  Schaffung und Erhaltung von Habitatstrukturen im Wald für Wildkatze und Fledermäuse, 

Förderung von Baumquartieren durch Ausweisung von Habitatbäumen, Altholzsicherung 

und Ausweisung von Totholzinseln auf 20 ha (FCS-Maßnahme) 

 entspricht Maßnahme K4 im LBP (45,44 ha) 

A5  Anlage von 19 ha beeren- und nussreichen Waldmänteln (Haselmaus) (FCS-Maßnahme) 
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7 Fazit 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen 2025 konnten 54 Vogelarten, 16 Fledermausarten, 

14 Säugetierarten (ohne Fledermäuse), fünf Amphibienarten, drei Reptilienarten und drei 

Totholzkäferarten ermittelt werden. 

Im Rahmen der Habitatpotenzialabschätzung bzw. Relevanzprüfung wurden als weitere 

möglicherweise im Gebiet vorkommende Arten aufgrund der Kartierungen von 2020 die 

Wechselkröte, der Habicht, die Waldohreule und die Nordfledermaus ermittelt. 

Es gelang der Nachweis von insgesamt 52 Vogelarten. 40 Arten konnten als sicherer und neun 

Arten als potenzieller Brutvogel im Untersuchungsgebiet und den angrenzenden 

Gehölzbeständen nachgewiesen werden. Drei Arten überflogen oder nutzten das Gebiet zur 

Nahrungssuche (Tabelle 14).  

Die Brutvogelzönose wird von den Vogelarten der Laubwälder, der Nadelwälder, der Offenland-

Gehölzkomplexe, der Feuchtwälder und der Großflächigen Gehölzkomplexe dominiert. 

Sieben der 49 Brutvogelarten werden auf der Roten Liste Deutschlands und/oder Rheinland-Pfalz 

auf der Vorwarnliste geführt oder als gefährdet oder stärker bedroht eingestuft. 

Das gesamte Untersuchungsgebiet erlangt aufgrund der nachgewiesenen Avifauna eine 

regionale Bedeutung für die Avifauna. Vor allem auf Grund des Vorkommens von Pirol, 

Turteltaube und Waldschnepfe wird der Lebensraumkomplex um die Bunkerreihen im Norden als 

regional bedeutsam eingestuft. Die Laubwaldbereiche mit altem Baumbestand erlangen als 

Bruthabitat für Klein-, Mittel-, Schwarzspecht und Star sowie der insgesamt sehr artenreich 

ausgeprägten Avizönose eine regionale Bedeutung. Aufgrund der insgesamt sehr artenreich 

ausgeprägten Avizönose werden die übrigen Nadelmischwaldkomplexe teilweise als regional 

bedeutsam eingestuft. 

Im Rahmen der Bearbeitung der Fledermausfauna konnten 15 Fledermausarten im Gebiet 

festgestellt werden. Durch Fang und Besenderung von einzelnen Tieren konnten 13 

Quartierbäume festgestellt werden. Drei Bäume im Norden des Gebietes wurden von der 

Bechsteinfledermaus genutzt. Es ist anzunehmen, dass alle Bäume im Quartierverbund von der 

gleichen Kolonie genutzt wurden. Bei einer Ausflugszählung wurden maximal 32 Tiere gezählt. 

Diese Kolonie wurde bereits 2020 mit ähnlicher Größe festgestellt. Damals wurden drei andere 

Bäume als Quartierstandort genutzt. 

Von der Fransenfledermaus wurden fünf Quartierbäume ermittelt. Zwei befanden sich im Norden 

der Liegenschaft, drei weitere nördlich außerhalb in ein bis zwei Kilometer Entfernung. Es ist nicht 

ganz klar, ob es sich um ein oder zwei Kolonien der Art handelte. Die Wochenstubengröße betrug 

26 Tiere. Bereits 2020 wurden zwei Quartierbäume der Fransenfledermaus am Ostrand des 
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Munitionsdepots, ca. 1,5 km südlich von den diesjährigen Quartieren, festgestellt. Damals konnte 

eine Populationsgröße von 80 Tieren gezählt werden.  

Fünf Quartierbäume wurden vom Braunen Langohr genutzt. Es wurden einmal elf und einmal 13 

Tiere ermittelt 

Im Bunker 9-004 konnte eine überwinternde Kleine Bartfledermaus festgestellt werden, im Bunker 

10-016 zwei weitere überwinternde Kleine Bartfledermäuse, im Bunker 7-007 ein totes 

überwinterndes Braunes Langohr. 

Im Rahmen der Untersuchungen 2020 wurde in den Bunkern 8-006 und 9-006 jeweils ein 

einzelnes Tier vom Braunen Langohr festgestellt. 

Die Raumbewertung der Bedeutung des Untersuchungsgebietes für die Brutvogelfauna kann auf 

die Fledermausfauna nahezu 1 zu 1 übertragen werden. Wichtig sind die strukturreichen 

Laubwälder mit einer Vielzahl an Habitatbäumen als Quartierstandort.  

Die Nadelmischwälder sind für die Fledermausfauna von untergeordneter Bedeutung.  

Die Wildkatze wurde flächendeckend im UG bestätigt. Sie wurde bereits 2020 flächendeckend 

im UG festgestellt. Mittels der Lockstockmethode konnten acht unterschiedliche Individuen, fünf 

Katzen und drei Kudern, nachgewiesen werden. Das in unterschiedlicher Dichte mit Laub- und 

Nadelbäumen bestandene Gebiet bietet der Wildkatze eine Vielzahl an geeigneten 

Versteckmöglichkeiten, wie hohle Baumstämme und andere Totholzstrukturen. Die hohe Anzahl 

an nachgewiesenen Individuen, die Tatsache, dass zwei weibliche Individuen mehrmals 

nachgewiesen wurden und über den gesamtem Untersuchungszeitraum immer wieder Tiere in 

die Fotofallen liefen, zeigt, dass das Waldgebiet der Liegenschaft nicht nur von einzelnen Tieren 

durchstreift, sondern auch dauerhaft besiedelt wird.  

Das gesamte Gebiet wird weiterhin als für die Wildkatze essenziell gesehen, da es optimale 

Lebensbedingungen für die Art bietet. 2020 wurde eine Dichte von 1,6 Tieren auf 100 ha 

nachgewiesen. Damit ist der Lebensraum als „Kernraum der Wildkatze für Rheinland-Pfalz 

einzustufen. 

Im Untersuchungsgebiet konnten zwei Bilcharten, Haselmaus und Siebenschläfer nachgewiesen 

werden. 

Haselmaus-Nachweisen gelangen an sechs unterschiedlichen Transekten im südlichen und 

nördlichen Untersuchungsgebiet. Es ist davon auszugehen, dass der Lebensraum der 

Haselmaus sich hier weiter in den südlich angrenzenden alten Buchenwald sowie in den nördlich 

angrenzenden jungen Buchenwald erstreckt. Nach Westen hin erstreckt er sich vermutlich bis zur 

Straße und nach Osten bis zum Douglasienwald. Im Norden liegt der Lebensraum vermutlich an 

den Saum- und Heckenstrukturen entlang und zwischen den Bunkeranlagen.  
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Im Gebiet gelang der Nachweis von insgesamt fünf Amphibienarten. Es wurden jedoch zumeist 

nur individuenarme Populationen gezählt. So betrug die maximal an einem Gewässer 

angetroffene Zahl an Erdkröten 30 Rufer sowie sieben Laichballen des Grasfroschs 

nachgewiesen. Des Weiteren gelang der Nachweis von Individuen des Bergmolchs, des 

Fadenmolchs und des Teichmolches. Insgesamt erlangt das Untersuchungsgebiet damit eine 

lokale Bedeutung für die Amphibienfauna. 

Der Grasfrosch wird in Deutschland auf der Vorwarnliste geführt. Die übrigen Arten sind ebenfalls 

ungefährdet. Die anderen Amphibienarten sind aktuell ungefährdet. Keiner der nachgewiesenen 

Amphibienarten ist im Anhang der FFH-Richtlinie geführt.  

Im Gebiet gelang der Nachweis von drei Reptilienarten. Die Zauneidechse wird deutschlandweit 

auf der Vorwarnliste geführt. Die Ringelnatter gilt in Deutschland als gefährdet. Die Blindschleiche 

ist sowohl in Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz aktuell ungefährdet. Von der Blindschleiche 

gelangen vereinzelte Nachweise während der Begehungen. Von der Ringelnatter wurde ein 

Individuum am 14.05.2025 gesichtet. Beide Arten besiedeln vermutlich das gesamte Waldgebiet. 

Von der Zauneidechse können im Gebiet zwei Lebensräume abgegrenzt werden. Im südlichen 

Untersuchungsgebiet besiedelt sie das brachgefallene Umfeld der leerstehenden Gebäude im 

Eingangsbereich. Hier wurde am 30.04.2025 ein adultes Weibchen gesichtet. Im Norden wurde 

eine kleine Population im Saumbereich um einen Bunkervorplatz nachgewiesen. Hier wurde am 

20.05.2025 ein Weibchen und am 14.05.2025 ein unbestimmtes Tier gesichtet. In Anlehnung an 

LAUFER (2014) wird der Bestand auf jeweils ca. 20 Tiere geschätzt.  

Im Gebiet gelang der Nachweis von drei Totholzkäferartenarten. Der Hirschkäfer ist in 

Deutschland als stark gefährdet eingestuft und befindet sich im Anhang II der FFH-Richtlinie. Der 

Balkenschröter und der Rosenkäfer sind in Deutschland aktuell ungefährdet. Alle Arten sind nach 

BNatSchG besonders geschützt. Der Hirschkäfer konnte im Rahmen der Kartierungen 2020 noch 

nicht im Gebiet festgestellt werden. Vermutlich infolge des Klimawandels ist er nun in der Lage, 

auch höher gelegene Waldgebiete zu besiedeln. Es ist eine Ausbreitung der Art in den letzten 

Jahren zu beobachten.  

Insgesamt wurden 152 Habitatbäume im Untersuchungsgebiet festgestellt. Es wurden 57 

Bäume mit großvolumigen Höhlungen nachgewiesen, die Fledermäusen oder 

baumhöhlenbewohnenden Brutvögeln als Quartier dienen können. Von diesen gehen 

voraussichtlich 39 durch die Rodung verloren. Die Spechthöhlenbäume sind hier bereits 

berücksichtigt. 16 weitere Bäume wiesen geeignete Strukturen für Tagesquartiere von 

Fledermausarten auf. Acht davon sind durch die Fällungen betroffen. Insgesamt 65 Bäume wurde 

als relevant für totholzbewohnende Insekten eingestuft. 51 davon sollen gerodet werden. 

Greifvogelhorste wurden an vier Bäumen registriert. Diese liegen alle außerhalb des 
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Eingriffsgebietes. In drei Bäumen wurden Tauben/ Krähennester nachgewiesen, ein Baum davon 

wird voraussichtlich gefällt. 

Kleinsäugerhöhlungen schließlich wurden an fünf Bäumen nachgewiesen, von denen vier gefällt 

werden sollen. 

 In den Bunkeranlagen konnten 79 Tagesquartiere von 

Fledermäusen, 44 Vogelnester, zwei Winterquartiere der Kleinen Bartfledermaus, drei 

Ruheplätze des Waldkauzes und elf Nester vom Siebenschläfer festgestellt werden. 

Im Untersuchungsjahr 2020 wurden in den Bunkern zwei Winterquartiere des Braunen Langohrs 

festgestellt. 

 

Durch die Reaktivierung des Bundeswehrgeländes kommt es zu folgenden Konflikten: 

 Baubedingte akustische und optische Störungen, Erschütterungen durch Baufahrzeuge, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung und Verletzung von Individuen 

von Vögeln, Tötung und Verletzung von Individuen der Wechselkröte, Zerstörung von 

Nestern und Eiern von Brutvogelarten der Gebüsche und Wälder und der 

höhlenbrütenden Vogelarten.  

 Die Zerstörung und Rodung von Hecken-, Gebüschstrukturen und Habitatbäumen führt 

zum Verlust von Habitat für die Vogelarten der Gebüsche und Wälder, der 

höhlenbrütenden Vogelarten sowie der Waldschnepfe, dem Hirschkäfer, der Haselmaus, 

der Wildkatze und der Zauneidechse. Zumindest Quartiere und Tagesquartiere der 

Bechsteinfledermaus, des Braunen Langohrs, der Fransenfledermaus, der Großen 

Bartfledermaus, des Großen Mausohrs, der kleinen Bartfledermaus, der 

Mückenfledermaus, der Teichfledermaus, der Wasserfledermaus, der 

Breitflügelfledermaus, des Kleinen Abendseglers, des Großen Abendseglers, der 

Rauhautfledermaus, der Zweifarbfledermaus und der Zwergfledermaus sind in einzelnen 

Habitatbäumen auch nicht auszuschließen. 

 Der Ausbau der Zuwegung und der Bau der Gebäude führt zu Flächenversiegelung und 

zum Lebensraumverlust für die Haselmaus und die Wechselkröte. Da die Wechselkröte 

mobil ist und in den Baustellenbereich einwandern könnten, ist auch bei dieser Art eine 

Betroffenheit nicht auszuschließen. 

 Die Reaktivierung der Bunkeranlagen führt zu einem Verlust der Tagesquartiere für die 

Fledermausarten und Winterquartieren des Braunen Langohrs und der Kleinen 

Bartfledermaus. 
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 Anlagenbedingte optische Störungen von Vogelarten der Wälder und Gebüsche der 

höhlenbrütenden Vogelarten durch Gebäude. Durch die Erneuerung des Zauns entsteht 

eine Barrierewirkung für die Wildkatze.  

 Betriebsbedingte optische und akustische Störungen, Tötung und Verletzung durch 

Fahrzeuge von Amphibien und der Wildkatze, Veränderung von Jagdhabitaten für die 

waldbewohnenden Fledermausarten. 

 

Um ein Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß §44 BNatSchG zu vermeiden, sind folgende 

Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich: 

 

V1a Regelung der Bauzeiten, Beginn von störungsintensiven Bauarbeiten vor Beginn oder 

nach Ende der Brutzeit, also bis Ende Februar oder ab Anfang Oktober. Die zeitliche 

Beschränkung der Baufeldfreimachung erfasst auch das Abschieben von Oberboden. Zu 

berücksichtigen sind weiterhin ggf. Überwinterungszeiten von Fledermäusen, Amphibien 

und Reptilien. 

V1b Rodung vorhandener Gehölzbestände nur außerhalb der Brutzeit der Vogelarten während 

der gesetzlichen Rodungszeit, also bis Ende Februar oder ab Anfang Oktober. 

V1c Regelung der Bauzeiten der Bunkersanierung, Durchführung der Arbeiten außerhalb der 

Überwinterungszeit von Fledermäusen, also im Zeitraum Mai bis September. 

V2 Schutz des angrenzenden Lebensraums: Um Störungen der Arten im angrenzenden 

Umfeld zu vermeiden, sind die Baumaßnahmen auf den Projektbereich zu beschränken. 

Die angrenzenden Baumbestände sind zu erhalten. 

V3 Während der Baumaßnahme Verwendung von LED-Lampen mit einer Lichttemperatur 

von maximal 3.000 K, der Lichtkegel darf nur zum Boden gerichtet sein und nicht in den 

Himmel strahlen. Effizienter Einsatz von Beleuchtung. 

V4 Verwendung nicht spiegelnder und nicht großflächig transparenter Baumaterialien. 

Große Glasflächen, z.B. die über mehr als ein Geschoss gehen, und Über-Eck-

Verglasungen sind auszuschließen. Nachfolgend werden beispielhaft mögliche 

Maßnahmen genannt: Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich 

bestimmte gegen Vogelschlag gesicherte Gläser zu verwenden. Hierzu zählen u.a. Gläser 

mit einem möglichst geringen Außenreflexionsgrad (max. 15%, je nach Scheibengröße 

können ergänzende Maßnahmen erforderlich sein), Glasbausteine, transluzente, 

mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, 
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Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen, wie z. B. 

Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnen-schutz). Abstände, 

Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind nach dem jeweiligen Stand der Technik 

auszuführen. 

V5 Umweltbaubegleitung: Regelmäßige Kontrolle der Baustelle auf ein Vorkommen 

planungsrelevanter Tiere. Ggf. Ausweisung von Tabuzonen, die nicht befahren werden 

dürfen.  

  Kontrolle der Baustelle auf Individuen der Wechselkröte 

Kontrolle der Baustelle auf Individuen der Zauneidechse 

Kontrolle von zu fällenden Bäumen auf Fledermausquartiere 

Kontrolle auf Freinester der Haselmaus in Hecken- und Gehölzbeständen 

Kontrolle der Bunker vor den Sanierungsarbeiten (Braunes Langohr, Kleine 

Bartfledermaus, Waldkauz) 

V6 Aufstellen eines Reptilienzauns um den Baustellenbereich zur Aktivitätszeit der 

Zauneidechse (1.3. bis 30.10.), um das Einwandern der Tiere zu verhindern. 

V7 Abfangen und Umsiedlung der Zauneidechse in ein ausgewiesenes Ersatzhabitat. 

V8 Aufstellen eines Amphibienzauns nach Absprache mit der Umweltbaubegleitung (V5) um 

den Baustellenbereich zur Aktivitätszeit der Wechselkröte (15.3. bis 01.07.), um das 

Einwandern der Tiere zu verhindern. 

V9 Einrichtung von Querungshilfen  für die Wildkatze und sonstige Säugetiere 

 

V10 Regelung und Reduzierung der Beleuchtung 

 Keine nächtliche Beleuchtung 

V11 Regelung Lärm (Reduzierung in den Abend- und Nachtstunden) 
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Kein nächtlicher Fahrbetrieb innerhalb der Liegenschaft (sicherheitsrelevante Tätigkeiten 

ausgenommen) 

V12 Regelung der Geschwindigkeit (zur Lärmreduzierung) 

 Tempolimit auf der Liegenschaft von 20 km/h 

 Um Lärmemissionen und Tötungen der Wildkatze zu verhindern, gilt ein 

Geschwindigkeitslimit von 20 km/h auf der gesamten Liegenschaft. 

V13 Erhalt aller Habitatbäume mit nachgewiesenen Fledermausquartieren (F1-F45) im Gebiet 

und außerhalb 

V14 Kontrolle von Habitätbäumen mit großvolumigen Höhlungen im September/ Oktober vor 

der Fällung, Verschluss bei Nichtbesatz 

CEF-Maßnahmen 

A1 Ausweisung von 14 Habitatbaumgruppen 

A3a  Montage von acht Vogelnistkästen (sechs Nischenbrüterkästen und zwei Starenkästen) 

(CEF-Maßnahme) 

A3b  Montage von 90 Vogelnistkästen (86 Universalhöhlen, 4 Hohltaubenkästen) (CEF-

Maßnahme) 

A3c  Montage von 78 Fledermausrundhöhlen (CEF-Maßnahme) 

A4  Anlage eines Ausweichhabitats für die Zauneidechse 

Durch den Verlust von Lebensraum für insgesamt 40 Tiere mit einer Fläche pro Tier von 

150 m² ergibt sich eine Ausgleichsflächengröße von 6.000 m² ≙ 0,6 ha, Anlage von 10 

Zauneidechsenrefugien (Totholzhaufen mit vorgelagerter Sandlinse) auf der 

Ausgleichsfläche, (CEF-Maßnahme) 

A6  Montage von 38 Ersatznistkästen für die Haselmaus (CEF-Maßnahme) 

A7  Anlage von vier Geheckplätzen 

A8  Dauerhafte Sicherung aller bekannten Fledermausquartierbäume im Umkreis von 5 km 

(F1-F45), keine forstliche Entnahme, sondern Belassen als liegendes Totholz vor Ort, falls 

im Einzelfall das Belassen als stehendes Totholz der Verkehrssicherung aufgrund der 

militärischen Nutzung widerspricht, evtl. jeweils Ausweisung von Totholzinseln (CEF-

Maßnahme), Anmerkung: unter Berücksichtigung der Verkehrssicherung. 

A9  Bunkeroptimierung für Fledermäuse 
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Um den Verlust von Bunkern als Winterquartier für das Braune Langohr und die Kleine 

Bartfledermaus auszugleichen, müssen insgesamt vier Bunker optimiert werden, um als 

Winterquartier weiterhin bestehen zu können. Diese sollen aus der Nutzung 

rausgenommen werden und wie folgt angepasst werden: 

- Verbesserung der klimatischen Eigenschaften des Quartierraumes 

- Vorhandene Störungen durch Zugang von störenden Menschen und Fressfeinden 

verhindern 

- keine Beleuchtung in der Umgebung der Bunkerstandorte 

- Anbringen von zusätzlichen Hangplätzen 

A10 Montage von 4 Überwinterungskästen für Fledermäuse an Laubbäumen  

A11 Montage von 72 Spaltenquartieren an Bunkern oder Laubbäumen für Fledermäuse 

 

FCS-Maßnahmen 

A2a Schaffung und Erhaltung von Habitatstrukturen im Wald für zwei Brutreviere des Pirols 

und vier Brutreviere des Waldlaubsängers  

A2b  Schaffung und Erhaltung von Habitatstrukturen im Wald für zwei Brutreviere der 

Waldschnepfe, rund 10 ha. 

A2c  Schaffung und Erhaltung von Habitatstrukturen im Wald für Wildkatze und Fledermäuse, 

Förderung von Baumquartieren durch Ausweisung von Habitatbäumen, Altholzsicherung 

und Ausweisung von Totholzinseln auf 20 ha.  

A5  Anlage von 19 ha beeren- und nussreichen Waldmänteln (Haselmaus) 

Um die Revierzahl der Haselmaus zu schätzen, wurde die Fläche des potenziellen 

Lebensraums der Art auf 19 ha bestimmt. Erwachsene Haselmäuse sind standorttreu und 

nutzen Streifgebiete von bis zu 1 ha Ausdehnung. Daher wurde die Gesamtzahl auf 19 

Reviere berechnet. Dies entspricht 19 ha die durch Anlage von beeren- und nussreichen 

Waldmänteln ausgeglichen werden müssen. 

Monitoring 

A12 Durchführung eines Monitorings während der Bauphase und in den Jahren 1, 3, 5 und 10 

nach erfolgtem Umbau der Liegenschaft. Kontrolle der Nutzung der Nisthilfen für die 

Vögel, Fledermäuse und Haselmäuse. Dokumentation der Entwicklung der 

Zauneidechsen auf der Ausgleichsfläche. Dokumentation der Entwicklung der 
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Wildkatzenpopulation im Gebiet mittels Lockstockanalysen und Fotofallen. Ggf. 

Anpassung der Ausgleichsmaßnahmen 

 

Bei Umsetzung aller Maßnahmen ergeben sich keine negativen Beeinträchtigungen der lokalen 

Populationen der streng geschützten Arten und europäischen Vogelarten. 

Für die Arten Haselmaus, Waldschnepfe und Wildkatze wird vorsorglich die Beantragung einer 

artenschutzrechtlichen Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich.   
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